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Zusätzliche 
kapitalgedeckte 
Altersvorsorge: Warum?1.



Der Altersaufbau der deutschen Bevölkerung hat sich

in den letzten Jahren stark verändert. Die deutsche

Bevölkerung schrumpft, und das Durchschnittsalter

steigt kontinuierlich an. Diese Verschiebungen erfor-

dern eine Ergänzung des bestehenden Altersvorsor-

gesystems um ein zusätzliches Element. Umlagesys-

teme wie die gesetzliche Rentenversicherung können

auf Dauer nur funktionieren, wenn Bevölkerungszahl

und -struktur relativ stabil sind. Andernfalls kommt

es zwangsläufig zu Finanzierungsproblemen: Die

Zahl der Beitragszahler geht zurück, während gleich-

zeitig Leistungen vermehrt in Anspruch genommen

werden.

Die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutsch-

land liegt so hoch wie noch nie. Das ist sehr erfreu-

lich, für die Rentenversicherung entsteht dadurch

aber ein Problem. Schon heute stehen drei Junge

einem Älteren über 60 Jahre gegenüber. In 30 Jah-

ren sind es nur noch zwei Junge. Ohne Reform müßte

der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung

von derzeit 19,1 % langfristig auf 24 bis 26 % anstei-

gen, um das Rentenniveau auf dem derzeitigem Stand

zu halten. Dies würde Wachstum und Beschäftigung

in Deutschland massiv gefährden – und damit auch

wieder das Rentensystem.

Eine einseitige Belastung einer Generation, seien es

die Älteren oder die Jüngeren, hätte zu einer Belas-

tungsprobe für die Solidarität zwischen den Genera-

tionen geführt. So ist das Problem nicht zu lösen.

Durch die Rentenreform werden einseitige Belastun-

gen vermieden. Die neue Lösung setzt folgende

Schwerpunkte:

• Generationengerechtigkeit

• Schutz der Ansprüche der Älteren

• Zumutbare, stabile Beiträge für die Jüngeren

• Wahrung der Solidarität

• Aufbau einer kapitalgedeckten zusätzlichen

Altersvorsorge
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Die neue Rente besteht daher im Ergebnis aus zwei

sicheren Säulen:

1. Die durch das Umlageverfahren geprägte gesetzli-

che Rentenversicherung.

2. Die auf Eigeninitiative und staatliche Förderung

basierende kapitalgedeckte Altersvorsorge.

Bei der gesetzlichen Rentenversicherung werden die

Beitragssätze zukünftig stabil bleiben. Das heißt: Bis

2020 bleibt der Beitragssatz unter 20 %, und bis 2030

wird er 22 % nicht überschreiten. Die jetzige und die

künftigen Bundesregierungen sind zum Handeln ver-

pflichtet, falls diese Grenzen überschritten werden.

Durch eine attraktive Förderung der individuellen

Altersvorsorge verstärken wir das mit der gesetzli-

chen Rente gelegte Fundament. Damit soll ein Ver-

sorgungsniveau sichergestellt werden, das den Ver-

sicherten einen angemessenen Lebensstandard er-

möglicht. Für die private Altersvorsorge wird eine

spürbare staatliche Unterstützung gewährt. Der Staat

fördert eine breite Palette von Produkten der betrieb-

lichen und der privaten Altersvorsorge. Aus dieser

Palette kann jeder das Produkt auswählen, das seiner

Situation am besten entspricht.

Die Rentenreform der Bundesregierung gibt Beitrags-

zahlern und Rentenbeziehern auf Dauer Sicherheit.

Sie begrenzt den Anstieg der Rentenversicherungs-

beiträge und schließt damit eine Gefährdung von

Arbeitsplätzen und Wirtschaftswachstum aus. Durch

die massive staatliche Förderung der privaten Alters-

vorsorge und der individuellen Sparleistung fließen

dem Kapitalmarkt neue Mittel zu. Das festigt die

Wachstumsgrundlagen unserer Volkswirtschaft. Die

Rentenreform löst ein schwieriges Problem, ohne

Einzelne zu überfordern. Sie ist eine überzeugende

Antwort auf eine der wichtigsten gesellschaftspoliti-

schen Fragen unserer Zeit.
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Die steuerliche
Förderung der privaten
kapitalgedeckten
Altersvorsorge 2.
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1. Grundsätze der Förderung

Neben dem bereits bestehenden Sonderausgabenab-

zug für Vorsorgeaufwendungen nach § 10 Einkom-

mensteuergesetz

(EStG) wird durch

das Altersvermö-

gensgesetz (AVmG)

ein neuer zusätzli-

cher Sonderausga-

benabzugsbetrag

eingeführt. Dieser

wird um eine pro-

gressionsunabhängi-

ge Zulage ergänzt.

Auf diese Weise kön-

nen auch Bezieher

kleiner Einkommen

und kinderreiche

Familien eine staatlich geförderte Altersvorsorge auf-

bauen, auch wenn sie keine oder nur geringe Einkom-

mensteuer zahlen und sich somit ein zusätzlicher Son-

derausgabenabzugsbetrag bei ihnen nicht auswirken

würde. Die neue steuerliche Förderung steht grund-

sätzlich denjenigen zu, die von den leistungsrechtli-

chen Auswirkungen der Rentenstrukturreform und

des Versorgungsänderungsgesetztes wirtschaftlich

betroffen sind. 

Zu den begünstigten Altersvorsorgeprodukten gehö-

ren alle Anlageformen, deren vertragliche Gestaltung

die vom Gesetzgeber definierten Mindeststandards

im Hinblick auf eine Absicherung im Alter und den

Verbraucherschutz gewährleisten. 

Jeder Förderberechtigte erhält zunächst die Zulage

auf seinen Altersvorsorgevertrag überwiesen. Die

staatliche Zulage erhöht dabei seine für diesen Ver-

trag getätigten Aufwendungen. Bei denjenigen, die

zur Einkommensteuer veranlagt werden, prüft das

Finanzamt im Rahmen der Veranlagung, ob für den

Begünstigten der zusätzlich beantragte Sonderausga-

benabzug für die Altersvorsorgeaufwendungen (geleis-
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tete Eigenbeiträge und staatliche Zulagen) günstiger

ist. Ist dies der Fall, erhält der Förderberechtigte im

Rahmen der Veranlagung die über die Zulage hinaus-

gehende gesondert festgestellte Steuerermäßigung, die

im Gegensatz zur Zulage nicht auf den Altersvorsor-

gevertrag überwiesen wird.

2. Fördervoraussetzungen

Zum begünstigten Personenkreis gehören die unbe-

schränkt Steuerpflichtigen, die entweder von der

Absenkung des Rentenniveaus in der gesetzlichen

Rentenversicherung oder des Versorgungsniveaus

durch das Versorgungsänderungsgesetz 2001 wirt-

schaftlich betroffen sind. Zu nennen sind in diesem

Zusammenhang u.a.: 

• die Pflichtversicherten in der gesetzlichen Renten-

versicherung

• die Pflichtversicherten in der Alterssicherung der

Landwirte

• die Beamten und  Empfänger von Amtsbezügen.

Für die Gewährung der steuerlichen Förderung ist es

ausreichend, wenn die Voraussetzungen für die Zu-

gehörigkeit zum begünstigten Personenkreis während

eines Teils des Kalenderjahres vorgelegen haben.

Pflichtversicherte in der gesetzlichen 

Rentenversicherung

Alle Personen, die gegen Arbeitsentgelt oder zu ihrer

Berufsausbildung beschäftigt sind, werden in der ge-

setzlichen Rentenversicherung pflichtversichert. „Be-

schäftigung“ bedeutet unselbstständige Arbeit im

Rahmen eines Arbeitsverhältnisses. Bei Auszubilden-

den kommt es nicht darauf an, ob sie ein Arbeits-

entgelt beziehen; sie sind immer versicherungspflich-

tig. Ausgeschlossen sind derzeit noch Beschäftigte,

die in einer Zusatzversorgung pflichtversichert sind,

wenn diese eine beamtenähnliche Gesamtversorgung

gewährleistet. Dieser Förderausschluss betraf bisher

auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des

öffentlichen Dienstes mit einer Zusatzversorgung bei

der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
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oder einer sonstigen Zusatzversorgungskasse. Die

Tarifvertragsparteien des öffentlichen Dienstes haben

sich im November 2001 über eine grundlegende Re-

form der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes

geeinigt (Altersvorsorgeplan 2001) und das bisherige

System der Gesamtversorgung beendet. Es wird

durch ein übliches Betriebsrentensystem ersetzt.

Durch den Systemwechsel greift der Förderausschluss

für die bei einer Zusatzversorgungskasse des öffent-

lichen Dienstes Pflichtversicherten nicht mehr. Alle

von dem Tarifabschluss erfassten Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes gehören

ab 2002 damit zum Kreis der nach §10a EStG begün-

stigten Personen. Für Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer, deren Arbeitgeber Mitglied eines Arbeit-

geberverbandes ist, welcher der Vereinigung der

kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) angehört,

gilt Entsprechendes. 

Vereinzelt sind auch selbstständig Tätige in der ge-

setzlichen Rentenversicherung pflichtversichert (§ 2

Sozialgesetzbuch – SGB – VI) und daher von der Ren-

tenstrukturreform in gleicher Weise betroffen. Es

handelt sich insbesondere um:

Arbeitnehmerähnliche Selbstständige, das sind

Selbstständige, die keine versicherungspflichti-

gen Arbeitnehmer beschäftigen und regelmäßig

nur für einen Auftraggeber arbeiten.

Künstler und Publizisten

Hausgewerbetreibende

Handwerker, die in die Handwerksrolle ein-

getragen sind, und

Hebammen und Entbindungspfleger.

Neben den bereits Genannten gehören u.a. folgende

Personengruppen zu den Pflichtversicherten und

damit zu den Zulageberechtigten:

Mütter oder Väter, die Kinder erziehen (Kinder

Erziehende), ohne Arbeitseinkommen in den

ersten drei Lebensjahren des Kindes, in denen

Kindererziehungszeiten berücksichtigt werden.
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Pflegepersonen, die einen Pflegebedürftigen

nicht erwerbsmäßig an wenigstens 14 Stunden in

der Woche pflegen. Daneben darf eine Er-

werbstätigkeit von nicht mehr als 30 Stunden

wöchentlich ausgeübt werden.

Wehr- oder Zivildienstleistende

Bezieher von Entgeltersatzleistungen (z.B. Kran-

kengeld, Verletztengeld, Versorgungskranken-

geld, Übergangsgeld, Unterhaltsgeld, Arbeits-

losengeld, Arbeitslosenhilfe). Voraussetzung ist,

dass diese im letzten Jahr vor Beginn der Leis-

tung zuletzt rentenversicherungspflichtig waren. 

Bezieher von Vorruhestandsgeld, wenn sie un-

mittelbar vor Beginn der Leistung versicherungs-

pflichtig waren.

Nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung pflicht-

versichert sind z.B.:

Arbeitnehmer, die in einer berufständischen

Versorgungseinrichtung pflichtversichert sind.

Freiwillig Versicherte

Nicht pflichtversicherte Selbstständige, die sich

eine eigene private Altersvorsorge aufbauen.

Geringfügig Beschäftigte (§ 8 Abs. 1 SGB IV), 

die nicht auf die Versicherungsfreiheit verzich-

tet haben.

Pflichtversicherte in der Alterssicherung der Landwirte

Zum Kreis der Zulageberechtigen gehören auch die-

jenigen, die im Alterssicherungssystem der Land-

wirte pflichtversichert sind.

Beamte und Empfänger von Amtsbezügen

Durch das Versorgungsänderungsgesetz sind auch

die Beamten und Empfänger von Amtsbezügen, de-

ren Versorgungsrecht die entsprechende Anwendung

des § 69e Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 des Beamtenver-

sorgungsgesetzes vorsieht, in den Kreis der Zulage-

berechtigten einbezogen worden. Voraussetzung für

die Inanspruchnahme der Förderung ist u.a., dass
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diejenigen, die eine steuerliche Förderung in An-

spruch nehmen wollen, ihre Besoldungsstelle oder

die für die Amtsbezüge zuständige Stelle ermächti-

gen, der zentralen Stelle die für die Zulageberech-

nung erforderlichen Daten mitzuteilen.

Ehegatten von begünstigten Personen

Gehört nur ein Ehegatte zu den begünstigten Perso-

nengruppen (originär Begünstigter), erhält der ande-

re Ehegatte eine abgeleitete Zulageberechtigung,

wenn ein auf seinen Namen lautender Altersvorsor-

gevertrag abgeschlossen wird (fiktiv Begünstigter).

Diese Ehegatten sind zwar nicht direkt von der Ni-

veauabsenkung in der gesetzlichen Rentenversiche-

rung betroffen, aber es besteht ein indirekter Bezug

durch die Minderung einer eventuell anfallenden

Hinterbliebenenrente. Dem wird durch die Einräu-

mung einer eigenständigen Zulageberechtigung

Rechnung getragen. 

Nicht begünstigte Personengruppen

Personengruppen, die von der geringfügigen Absen-

kung des Renten- oder des Versorgungsniveaus wirt-

schaftlich nicht betroffen sind, können die steuerli-

che Förderung grundsätzlich nicht in Anspruch neh-

men. Nicht begünstigt sind insbesondere:

• Selbstständige (sofern diese nicht in der gesetz-

lichen Rentenversicherung pflichtversichert sind).

• Angestellte und Selbständige, die in einer berufs-

ständischen Versorgungseinrichtung und nicht in

der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversi-

chert sind. 

• Freiwillig in der gesetzlichen Rentenversicherung

Versicherte

• Bezieher einer Vollrente wegen Alters

• Sozialhilfebezieher

• Geringfügig Beschäftigte oder geringfügig selbst-

ständig Tätige, die nicht auf die Rentenversiche-

rungsfreiheit verzichtet haben.
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Altersvorsorgeprodukte

Die neue Altersvorsorge soll die gesetzliche Rente

sowie eine Versorgung nach beamten- und soldaten-

rechtlichen Regelungen ergänzen. Deshalb werden

nur Anlageformen gefördert, die ab Beginn des Ren-

ten- bzw. Pensionsalters eine lebenslange Auszahlung

garantieren. Anlagen mit einmaligen Kapitalauszah-

lungen gehören nicht dazu. Gefördert werden viel-

mehr Rentenversicherungen oder Fonds- und Bank-

sparpläne, die mit Auszahlungsplänen und Absiche-

rungen für das hohe Alter ab 85 Jahren (sog. Restver-

rentungspflicht) verbunden sind. Auch Altverträge

können grundsätzlich in die Förderung einbezogen

werden. 

Welche konkreten Voraussetzungen begünstigte Al-

tersvorsorgeprodukte erfüllen müssen, ist im Alters-

vorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG) ge-

regelt. Nach diesem Gesetz prüft das Bundesaufsichts-

amt für das Versicherungswesen (Zertifizierungsstelle)

auf Antrag des jeweiligen Anbieters eines Altersvor-

sorgeprodukts vorab, ob die vorgelegte Vertragsge-

staltung die vorgeschriebenen Förderkriterien erfüllt.

Werden die Kriterien erfüllt, dann wird der Vertrag

von der Zertifizierungsstelle zertifiziert. Diese Zerti-

15
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fizierung ist bindend für die Finanzverwaltung. 

D.h., zahlt der Zulageberechtigte Beiträge zugunsten

eines zertifizierten Vertrages, kann er sicher sein,

dass die erforderlichen Voraussetzungen für eine

steuerliche Begünstigung der Beiträge erfüllt sind.

Mit der Zertifizierung wird jedoch weder bestätigt

noch geprüft, ob der Altersvorsorgevertrag wirtschaft-

lich tragfähig, die Zusage des Anbieters erfüllbar oder

die Vertragsbedingungen zivilrechtlich wirksam sind.

Es handelt sich somit nicht um ein staatliches Güte-

siegel, das die Qualität des Produkts hinsichtlich Ren-

tabilität und Sicherheit bestätigt (siehe dazu ausführ-

lich Kap. 5, „Zertifizierung“, S. 56).

Gefördert werden Anlagen, die bis zur Vollendung

des 60. Lebensjahrs oder bis zum Beginn einer Alters-

rente des Anlegers aus der gesetzlichen Rentenver-

sicherung oder dem Beginn einer Versorgung nach

beamten- und soldatenrechtlichen Regelungen we-

gen des Erreichens der Altersgrenze gebunden sind

und nicht beliehen oder anderweitig verwendet wer-

den können. Die Anlageformen müssen ab Auszah-

lungsbeginn eine lebenslange steigende oder gleich

bleibende monatliche Leibrente zusichern; alternativ

sind entsprechende Auszahlungen aus Fonds- oder

Bankguthaben möglich, die in der Leistungsphase ab

dem 85. Lebensjahr mit einer Rentenversicherung

verbunden sind. Zu Beginn der Auszahlungsphase

müssen mindestens die eingezahlten Beträge und

während der Auszahlungsphase die laufenden mo-

natlichen Zahlungen zugesagt sein. Förderunschäd-

lich können die Anlageverträge mit einer Erwerbs-

minderungs- oder Dienstunfähigkeitsrente und/oder

einer Hinterbliebenenrente verbunden werden. 

Soweit es sich um steuerlich gefördertes Kapital han-

delt, sind die Anlagen während der Ansparphase

gesetzlich vor Pfändung sowie Anrechnung in Sozial-

und Arbeitslosenhilfe geschützt. Da der Gesetzgeber

das Antragsrecht für eine Zertifizierung ausdrücklich

den Anbietern oder ihren Spitzenverbänden vorbe-

halten hat, bleibt es den Anlegern erspart, sich selbst

16
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Klarheit über die Förderfähigkeit eines angebotenen

Altersvorsorgevertrags verschaffen zu müssen. Der-

jenige, der sich entschließt, eine private Altersvor-

sorge mit Hilfe der staatlichen Förderung aufzubau-

en, muss also nur unter den am Markt angebotenen,

zertifizierten Produkten wählen. 

Die Regelungen im AltZertG betreffen allerdings nur

Produkte, die der privaten Altersvorsorge zuzurech-

nen sind. Daneben können jedoch auch Sparbeiträge

zugunsten einer betrieblichen Altersvorsorge steuer-

lich gefördert werden. Der Gesetzgeber hat in diesem

Zusammenhang auf eine zusätzliche Zertifizierung

verzichtet, da durch das Gesetz über die Verbesse-

rung der betrieblichen Altersversorgung (BetrAVG)

für diese Anlageprodukte bereits ein Qualitätsmin-

deststandard besteht, durch den die im AltZertG auf-

gezählten Kriterien weitgehend erfüllt werden. Es

können allerdings im Rahmen der betrieblichen

Altersvorsorge nur Beiträge des Zulageberechtigten

an eine Direktversicherung, eine Pensionskasse oder

17
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einen Pensionsfonds berücksichtigt werden.

Voraussetzung ist jedoch, dass die Beiträge aus dem

individuell versteuerten Arbeitslohn des Arbeitneh-

mers geleistet werden, zum Aufbau einer kapitalge-

deckten Altersvorsorge dienen und die Versorgungs-

einrichtung eine lebenslange Altersversorgung im

Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 4 AltZertG (Rente) oder § 1

Abs. 1 Nr. 4 und 5 AltZertG (Auszahlungsplan mit

Teilkapitalverrentung) gewährleistet. Es ist somit

nicht möglich, dass der gleiche Beitrag des Arbeit-

nehmers zweimal – einmal im Rahmen des  § 10a

EStG/XI. Abschnitt EStG und zum zweiten Mal nach 

§ 3 Nr. 63 EStG – gefördert wird. Allerdings steht es

dem Berechtigten frei, mit jeweils gesonderten Zah-

lungen die Vorteile im Rahmen des § 10a EStG/XI.

Abschnitt EStG und des § 3 Nr. 63 EStG sowie des 

§ 40b EStG (Pauschalversteuerung) in Anspruch zu

nehmen, soweit die Voraussetzungen der einzelnen

Vorschriften gegeben sind.

Beiträge zu einem Altersvorsorgeprodukt können

nicht berücksichtigt werden, wenn – neben dem Vor-

liegen der anderen Voraussetzungen – die gleichen

Beiträge bereits im Rahmen der Arbeitnehmer-Sparzu-

lage, des Wohnungsbau-Prämiengesetzes oder des

Sonderausgabenabzugs nach § 10 EStG berücksich-

tigt wurden (§ 10 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. 82 Abs. 4 EStG).

Außerdem können die Beiträge, die der Rückzahlung

des Altersvorsorge-Eigenheimbetrags (siehe S. 32 „Al-

tersvorsorge-Eigenheimbetrag“) dienen, nicht erneut

als Altersvorsorgebeiträge nach § 10a EStG/XI. Ab-

schnitt EStG gefördert werden.
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3. Förderwege

Altersvorsorgezulage 

Die Altersvorsorgezulage setzt sich aus einer Grundzu-

lage und einer Kinderzulage zusammen. Vorausset-

zung für die volle Gewährung der Altersvorsorgezu-

lage ist, dass sich der Zulageberechtigte am Aufbau

eines Altersvorsorgevermögens beteiligt. Aus diesem

Grund ist die Gewährung der vollen Zulage von

einem bestimmten Mindesteigenbeitrag abhängig.

Wird dieser nicht oder nur teilweise erbracht, wird

die Zulage nach dem Verhältnis der Altersvorsorge-

beiträge zum Mindesteigenbeitrag entsprechend

gekürzt. Erbringt der Zulageberechtigte beispiels-

weise nur 50 % des für ihn maßgebenden Mindest-

eigenbeitrags, dann erhält er auch nur 50 % der

staatlichen Altersvorsorgezulage.

Gehören beide Ehegatten zum begünstigten Personen-

kreis nach § 10a Abs. 1 EStG, erhält jeder Ehegatte

die ihm zustehende Altersvorsorgezulage, wenn er

einen entsprechenden Altersvorsorgevertrag abge-

schlossen und den für ihn maßgebenden Mindestei-

genbeitrag erbracht hat. Besonderheiten ergeben

sich, wenn nur ein Ehegatte zum begünstigten Per-

sonenkreis gehört. In diesen Fällen ist es ausrei-

chend, wenn der originär begünstigte Ehegatte den

von ihm geforderten Mindesteigenbeitrag leistet

(siehe S. 24). 

19

!



20

Grundzulage

Die Grundzulage beträgt

in den Jahren 2002 und 2003 38 A

in den Jahren 2004 und 2005 76 A

in den Jahren 2006 und 2007 114 A

ab dem Jahr 2008 jährlich 154 A

Kinderzulage

Die Kinderzulage beträgt für jedes Kind, für das der

Zulageberechtigte Kindergeld erhält:

in den Veranlagungszeiträumen 

2002 und 2003 46 A

in den Veranlagungszeiträumen 

2004 und 2005 92 A

in den Veranlagungszeiträumen 

2006 und 2007 138 A

ab dem Veranlagungszeitraum 

2008 jährlich 185 A

Die Kinderzulage wird – genauso wie das Kindergeld

– insgesamt nur einmal je Kind gewährt. Sie wird

grundsätzlich demjenigen Zulageberechtigten zuge-

ordnet, der auch das Kindergeld erhält. Mit dieser

Regelung wird erreicht, dass die Kinderzulage in der

Regel dem Elternteil zugute kommt, der die Erzie-

hungsleistungen erbringt. Dieser Elternteil bekommt

aufgrund des Obhutsprinzips im Kindergeldrecht

auch das Kindergeld ausgezahlt. Erfüllen die Eltern

die Voraussetzungen des § 26 Abs.1 EStG (nicht dau-

ernd getrennt leben/unbeschränkte Steuerpflicht bei-

der Eltern), dann wird die Kinderzulage – abwei-

chend von der tatsächlichen Kindergeldauszahlung –
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grundsätzlich der Mutter gewährt, es sei denn die

Ehepartner beantragen, dass diese dem Vater zuge-

rechnet werden soll.

Mindesteigenbeitrag

Mit der Altersvorsorgezulage soll die private Alters-

vorsorge gefördert und keine staatlich finanzierte

Grundrente eingeführt werden. Aus diesem Grund

wird die volle Zulage nur dann gewährt, wenn sich

auch der Zulageberechtigte am Aufbau seines Alters-

vorsorgevermögens beteiligt (Eigenbeitrag). Die auf

dem Altersvorsorgevertrag eingehende Sparleistung

soll in der Endstufe der Förderung im Jahr 2008 ins-

gesamt 4 % der beitragspflichtigen Einnahmen bzw.

der bezogenen Besoldung und Amtsbezüge des Zu-

lageberechtigten betragen. Sie setzt sich aus den ge-

leisteten Eigenbeiträgen und den staatlichen Zula-

gen zusammen, d.h. der Zulageberechtigte braucht

die erforderliche Sparleistung nicht alleine aufzu-

bringen. Die Altersvorsorgezulage vermindert sich

entsprechend, wenn nicht der nachfolgende Mindest-

eigenbeitrag (erwartete Sparleistung abzüglich der

staatlichen Zulage) erbracht wird:

in den Veranlagungszeit- in Höhe von 1,0 %,  

räumen 2002 und 2003 max. 525 A abzgl. 

der Zulage

in den Veranlagungszeit- In Höhe von 2,0 %, 

räumen 2004 und 2005 max. 1.050 A abzgl. 

der Zulage

in den Veranlagungszeit- In Höhe von 3,0 %, 

räumen 2006 und 2007 max. 1.575 A abzgl. 

der Zulage

ab dem Veranlagungszeit- In Höhe von 4,0 %,

raum 2008 jährlich max. 2.100 A abzgl. 

der Zulage 

Der jeweils zu ermittelnde prozentuale Anteil berech-

net sich aus der Summe der in dem dem Sparjahr vor-

angegangenen Kalenderjahr erzielten beitragspflichti-

gen Einnahmen – i.d.R. der Bruttoarbeitslohn – bzw.

der bezogenen Besoldung oder der bezogenen

Amtsbezüge.
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Der Rückgriff auf das dem Sparjahr vorangegangene

Kalenderjahr ist notwendig, damit schon zu Beginn

des Sparjahrs bzw. spätestens mit Ende des ersten

Quartals der vom Zulageberechtigten zu leistende

Mindesteigenbeitrag berechnet werden kann. Bei

Pflichtversicherten in der Land- und Forstwirtschaft ist

auf die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft aus

dem zweiten dem Sparjahr vorangegangenen Veran-

lagungszeitraum abzustellen. Die zeitliche Verschie-

bung ergibt sich aufgrund der Besonderheiten bei der

Gewinnermittlung der Land- und Forstwirte.

Auch für den Fall, dass bereits allein der Zulagenan-

spruch 4 % der Summe der beitragspflichtigen Ein-

nahmen bzw. der Besoldung/Amtsbezüge entspricht

oder sogar übersteigt, muss immer ein bestimmter

Sockelbetrag als Mindesteigenbeitrag geleistet wer-

den, um die volle Zulage zu erhalten. Dieser Min-

desteigenbeitrag beträgt in jedem der Veranla-

gungszeiträume von 2002 bis 2004 mindestens

• 45 A für Steuerpflichtige, bei denen kein Kind zu

berücksichtigen ist

• 38 A für Steuerpflichtige, bei denen ein Kind zu

berücksichtigen ist 

• 30 A für Steuerpflichtige, bei denen zwei oder

mehr Kinder zu berücksichtigen sind 
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und ab dem Veranlagungszeitraum 2005 in jedem

Veranlagungszeitraum mindestens jeweils 

• 90 A für Steuerpflichtige, bei denen kein Kind zu

berücksichtigen ist

• 75 A für Steuerpflichtige, bei denen ein Kind zu

berücksichtigen ist und

• 60 A für Steuerpflichtige, bei denen zwei oder

mehr Kinder zu berücksichtigen sind.

Wird der Sockelbetrag nicht oder nur teilweise

erbracht, wird die Zulage nach dem Verhältnis der

Altersvorsorgebeiträge zum Sockelbetrag entspre-

chend gekürzt.

Berechnungsgrundlage 

Für die Ermittlung des Mindesteigenbeitrags wird auf

die Summe der vom Zulageberechtigten in dem dem

Sparjahr vorangegangenen Kalenderjahr erzielten bei-

tragspflichtigen Einnahmen bzw. der bezogenen Be-

soldung/Amtsbezüge abgestellt. Was in diesem Zusam-

menhang alles als beitragspflichtige Einnahmen er-

fasst wird, richtet sich nach den Bestimmungen des

Sechsten Sozialgesetzbuchs (SGB VI). Die Höhe der

anzusetzenden Besoldung bestimmt sich nach den

jeweils einschlägigen beamtenrechtlichen Bestim-

mungen, die Höhe der anzusetzenden Amtsbezüge

bestimmt sich nach den entsprechenden gesetzlichen

Regelungen. Werden mehrere Tätigkeiten ausgeübt,

die jede für sich die Zugehörigkeit zum begünstigten

Personenkreis begründen würde, so ist für die Min-

desteigenbeitragsberechnung auf die Summe der

Einnahmen aus diesen Tätigkeiten abzustellen. Ist der

Zulageberechtigte z.B. in der gesetzlichen Rentenver-

sicherung und in der Alterssicherung der Landwirte

pflichtversichert, sind die beitragspflichtigen Einnah-

men aus dem Vorjahr und die Einkünfte aus § 13 EStG

aus dem zweiten dem Sparjahr vorangegangenen Ver-

anlagungszeitraum für die Mindesteigenbeitragsbe-

rechnung zusammenzufassen.
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Auf die Summe der im Vorjahr bezogenen Einnahmen

ist auch abzustellen, wenn die Einnahmen des Zula-

geberechtigten im Sparjahr erheblich über oder unter

denen des Vorjahres liegen. Hat der Zulageberechtigte

im Vorjahr keine beitragspflichtigen Einnahmen er-

zielt, so sind für die Mindesteigenbeitragsberechnung

zumindest die beitragspflichtigen Einnahmen zugrun-

de zu legen, die bei einer geringfügigen Beschäftigung

die Mindestbeitragsbemessungsgrenze in der Sozial-

versicherung bilden. Es werden daher zurzeit 1.860 A

im Jahr zugrunde gelegt, so dass in diesen Fällen in

der Regel der Sockelbetrag zur Anwendung kommt.

Besonderheiten bei Ehegatten

Erfüllt nur ein Ehegatte die persönlichen Vorausset-

zungen für eine Begünstigung nach § 10a Abs. 1 EStG,

dann erhält der andere Ehegatten eine abgeleitete

Zulageberechtigung, wenn er einen auf seinen Na-

men lautenden Altersvorsorgevertrag abgeschlossen

hat. Eine Zulage erhält dieser Ehegatte allerdings nur,

wenn der originär begünstigte Ehegatte, d.h. derjeni-

ge, der die persönlichen Voraussetzungen für die Zu-

gehörigkeit zum begünstigten Personenkreis nach 

§ 10a Abs. 1 EStG erfüllt, den von ihm geforderten

Mindesteigenbeitrag auf seinen Altersvorsorgevertrag

geleistet hat. Bei der Mindesteigenbeitragsberechnung

werden im Falle einer abgeleiteten Zulageberechti-

gung die beiden Ehegatten zustehenden Zulagen be-

rücksichtigt. Ein zusätzlicher eigener Mindesteigen-

beitrag des nicht originär begünstigten Ehegatten ist

nicht erforderlich.
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Die folgenden Beispiele beziehen sich auf die

Förderung im Jahr 2008.

Beispiel 1: Herr Müller ist in der gesetzlichen

Rentenversicherung pflichtversichert. Er ist ledig,

kinderlos und möchte eine Zulage erhalten. Wie

hoch ist sein Mindesteigenbeitrag?

Beitragspflichtige Einnahmen 

des Vorjahres 30.000 A

Mindesteigenbeitrag nach 

§ 86 Abs. 1 Satz 2 EStG:

4 % der beitragspflichtigen 

Einnahmen 1.200 A

maximal 2.100 A

anzusetzen somit 1.200 A

abzüglich der Zulage - 154 A

Mindesteigenbeitrag nach 

§ 86 Abs. 1 Satz 2 EStG 1.046 A

Sockelbetrag 90 A

Der geforderte Mindest-

eigenbeitrag beträgt 1.046 A

Leistet Herr Müller den geforderten Mindesteigenbei-

trag von 1.046 A, erhält er die volle Zulage auf 

seinen Altersvorsorgevertrag überwiesen. Leistet er

hingegen nur 800 A Eigenbeiträge, erhält er eine

entsprechend gekürzte Zulage.

Von Herrn Müller geleisteter 

Eigenbeitrag 800 A

Er erhält nur eine gekürzte Zulage

(154 A x 800 A / 1.046 A) 117,78 A

Beispiel 2: Frau Maier ist Beamtin. Sie ist ledig, hat

drei Kinder und möchte eine Zulage erhalten. Wie

hoch ist ihr Mindesteigenbeitrag?

Besoldung des Vorjahres 15.000 A

Mindesteigenbeitrag nach 

§ 86 Abs. 1 Satz 2 EStG:

4 % der beitragspflichtigen 

Einnahmen 600 A

maximal 2.100 A
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anzusetzen somit 600 A

abzüglich der Zulage

(154 A + 3 x 185 A) - 709 A

Mindesteigenbeitrag nach 

§ 86 Abs. 1 Satz 2 EStG -109 A

Sockelbetrag 60 A

Der geforderte Mindest-

eigenbeitrag beträgt 60 A

Leistet Frau Maier den geforderten Mindesteigenbei-

trag von 60 A, erhält sie die volle Zulage auf ihren

Altersvorsorgevertrag überwiesen. Leistet sie hingegen

nur 30 A, wird die Zulage entsprechend gekürzt. 

Geleisteter Eigenbeitrag von Frau Maier 30 A

Sie erhält nur eine gekürzte Zulage

(709 A x 30 A / 60 A) 354,50 A

Beispiel 3: Herr und Frau Schmidt sind verheiratet.

Herr Schmidt ist in der gesetzlichen Rentenversiche-

rung pflichtversichert. Nur er gehört zu dem nach 

§ 10a Abs. 1 EStG begünstigten Personenkreis. Seine

Frau ist selbstständig tätig und gehört keiner der in 

§ 10a Abs. 1 EStG genannten Personengruppen an.

Die Eheleute haben zwei Kinder, die Frau Schmidt

zugeordnet werden sollen.

• Zulageberechnung für Herrn Schmidt

Beitragspflichtige Ein-

nahmen des Vorjahres 30.000 A

Mindesteigenbeitrag nach 

§ 86 Abs. 1 Satz 2 EStG:

4 % der beitragspflichtigen 

Einnahmen 1.200 A

maximal 2.100 A

anzusetzen somit 1.200 A

abzüglich der Zulage

(2 x 154 A + 2 x 185 A) - 678 A

Mindesteigenbeitrag nach 

§ 86 Abs. 1 Satz 2 EStG 522 A

Sockelbetrag 90 A

Der geforderte Mindest-

eigenbeitrag beträgt 522 A

Von Herrn Schmidt 

geleisteter Eigenbeitrag 1.400 A
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Er erhält eine Zulage in Höhe von 154 A auf seinen

Altersvorsorgevertrag überwiesen (die zweite Grund-

zulage und die Kinderzulage erhält Frau Schmidt auf

ihren Altersvorsorgevertrag überwiesen).

• Zulageberechnung für Frau Schmidt

Mindesteigenbeitrag von 

Herrn Schmidt 522 A

Von Herrn Schmidt geleisteter 

Eigenbeitrag 1.400 A

Zulage (154 A + 2 x 185 A) 524 A

Herr Schmidt hat den erforderlichen 

Mindesteigenbeitrag geleistet, daher 

erhält seine Frau die ungekürzte 

Zulage in Höhe von 524 A.

Sonderausgabenabzug

Als Sonderausgabenabzug geltend gemacht werden

können nachfolgende Altersvorsorgeleistungen:

in den Veranlagungszeit--

räumen 2002 und 2003 bis zu 525 A

in den Veranlagungszeit-

räumen 2004 und 2005 bis zu 1.050 A

in den Veranlagungszeit-

räumen 2006 und 2007 bis zu 1.575 A

ab dem Veranlagungszeit-

raum 2008 jährlich bis zu  2.100 A

Der Sonderausgabenabzugsbetrag ist unabhängig von

der tatsächlichen Höhe des individuellen Einkommens.

Bei dem Abzugsbetrag handelt es sich nicht um einen

Freibetrag, sondern um einen Höchstbetrag, bis zu

dem Sparbeiträge zugunsten eines Altersvorsorgever-

trages berücksichtigt werden können. Innerhalb der

Höchstgrenzen des § 10a Abs. 1 EStG gehören zu den

begünstigten Altersvorsorgeaufwendungen die vom

Steuerpflichtigen selbst geleisteten Altersvorsorgebei-

träge sowie der ihm zustehende Zulageanspruch.

Sofern der Steuerpflichtige einen zusätzlichen Abzugs-
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betrag nach § 10a EStG beantragt, prüft das Finanz-

amt, ob der Sonderausgabenabzug nach § 10a Abs. 1

EStG oder der Anspruch auf Zulage für den Steuer-

pflichtigen günstiger ist (§ 10a Abs. 2 Satz 3 EStG).

Ist der Steuervorteil aus dem Sonderausgabenabzug

größer als der Anspruch auf die Zulage, wird der zu-

sätzliche Sonderausgabenabzug nach § 10a Abs. 1

EStG gewährt. In diesen Fällen wird die tarifliche

Einkommensteuer allerdings um den Anspruch auf

Zulage erhöht (§ 10a Abs. 2 EStG). Der Steuerpflich-

tige erhält die über die Zulage hinausgehende Steu-

erermäßigung somit unmittelbar.

Besonderheiten bei Ehegatten

Gehören beide

Ehegatten zu dem

nach § 10a Abs. 1

EStG begünstigten

Personenkreis,

kann jeder Ehe-

gatte Altersvorsor-

gesparleistungen

im Rahmen des 

§ 10a Abs. 1 EStG

als Sonderausga-

ben geltend ma-

chen. Nicht aus-

geschöpftes Ab-

zugsvolumen

kann allerdings

nicht von einem

auf den anderen

Ehegatten übertragen werden. Der Gesetzgeber will

beiden Steuerpflichtigen die gleichen Möglichkeiten

einräumen, eine steuerlich geförderte Altersvorsorge

aufzubauen.

Für die Günstigerprüfung werden jeweils die beiden

Ehegatten zustehenden Zulagen mit den sich insge-

samt ergebenden Steuervorteilen aus dem zusätzli-

chen Sonderausgabenabzug verglichen. Erfüllt nur
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ein Ehegatte die persönlichen Voraussetzungen für

eine Begünstigung nach § 10a Abs. 1 EStG, dann

steht dem nicht originär begünstigten Ehegatten ein

abgeleiteter Zulagenanspruch zu, ihm wird jedoch

kein gesonderter Sonderausgabenabzugsbetrag einge-

räumt (§ 10a Abs. 3 Satz 2 EStG). Die von dem nicht

originär begünstigten Ehegatten geleisteten Alters-

vorsorgebeiträge können nur im Rahmen des Abzugs-

volumens berücksichtigt werden, das dem nach § 10a

Abs. 1 EStG begünstigten Ehegatten zusteht. Für die

Günstigerprüfung werden die beiden Ehegatten zu-

stehenden Zulagen mit dem sich aus dem zusätzli-

chen Sonderausgabenabzug insgesamt für die Ehe-

gatten ergebenden Steuervorteil verglichen.

In den folgenden Beispielen wird unterstellt, dass der

Steuerpflichtige keine weiteren Einkünfte hat, d.h.

die sich aus dem Sonderausgabenabzug ergebende

Steuerermäßigung stellt eine grobe Prognose dar.

Beispiel 1: Herr Lehmann ist ledig und kinderlos. Sein

Bruttoarbeitslohn des Vorjahres betrug 40.000 A.

Beitragspflichtige Einnahmen 

des Vorjahres 40.000 A

Mindesteigenbeitrag nach 

§ 86 Abs. 1 Satz 2 EStG:

4 % der beitragspflichtigen 

Einnahmen 1.600 A

maximal 2.100 A

anzusetzen somit 1.600 A

abzüglich der Zulage - 154 A

Mindesteigenbeitrag nach 

§ 86 Abs. 1 Satz 2 EStG 1.446 A

Sockelbetrag 90 A

Der geforderte Mindesteigenbeitrag 

beträgt 1.446 A

Von Herrn Lehmann geleisteter 

Eigenbeitrag 1.500 A

Er erhält eine volle Zulage in Höhe von 154 A auf

seinen Altersvorsorgevertrag überwiesen.
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Sonderausgabenabzug

Von Herrn Lehmann geleistete 

Eigenbeiträge 1.500 A

Anspruch auf Zulage 154 A

Beiträge im Sinne des 

§ 10a Abs. 1 EStG insgesamt 1.654 A

maximal als Sonderausgabe 

zu berücksichtigen 2.100 A

anzusetzen somit 1.654 A

daraus resultierende Verminderung 

der tariflichen Einkommensteuer 420 A

Hinzurechnung des Zulageanspruchs 154 A

Zusätzliche Steuerermäßigung 

aufgrund der Günstigerprüfung 266 A

Die gesamte steuerliche Förderung (154 A + 266 A)

beträgt (bezogen auf den Eigenbeitrag von 1.500 A)

420 A.

Beispiel 2: Herr und Frau Berger sind verheiratet.

Nur Herr Berger gehört zum begünstigten Personen-

kreis. Sein Bruttoarbeitslohn des Vorjahres beträgt

40.000 A. Die Eheleute haben zwei Kinder, die Frau

Berger zugeordnet werden sollen. 

Zulagenermittlung Herr Berger

Beitragspflichtige Einnahmen 

des Vorjahres 40.000 A

Mindesteigenbeitrag nach 

§ 86 Abs. 1 Satz 2 EStG:

4 % der beitragspflichtigen 

Einnahmen 1.600 A

maximal 2.100 A

anzusetzen somit 1.600 A

abzüglich der Zulage 

(2 x 154 A + 2 x 185 A) - 678 A

Mindesteigenbeitrag nach 

§ 86 Abs. 1 Satz 2 EStG 922 A

Sockelbetrag 90 A

Der geforderte Mindesteigenbeitrag 

beträgt 922 A

Von Herrn Berger geleisteter 

Eigenbeitrag 1.000 A

30



Herr Berger erhält eine volle Zulage in Höhe von 

154 A auf seinen Altersvorsorgevertrag überwiesen.

Da Herr Berger den erforderlichen Mindesteigenbei-

trag geleistet hat, erhält auch Frau Berger eine volle

Zulage in Höhe von 524 A (154 A + 2 x 185 A) auf ihren

Altersvorsorgevertrag überwiesen. Das Ehepaar erhält

somit insgesamt 678 A Zulage.

Sonderausgabenabzug

Eigenbeiträge von Herrn Berger 1.000 A

Anspruch auf Zulage 678 A

Beiträge im Sinne des 

§ 10a Abs. 1 EStG insgesamt 1.678 A

maximal als Sonderausgabe 

zu berücksichtigen 2.100 A

anzusetzen somit 1.678 A

daraus resultierende Verminderung 

der tariflichen Einkommensteuer 378 A

Da die sich aus dem zusätzlichen Sonderausgabenab-

zug ergebende Steuerermäßigung geringer ist als der

Anspruch auf die Zulage, wird kein zusätzlicher Son-

derausgabenabzug angesetzt. Die gesamte steuerli-

che Förderung beträgt (bezogen auf den Eigenbei-

trag von 1.000 A) 678 A.
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Altersvorsorge-Eigenheimbeitrag

Für viele Bürgerinnen und Bürger stellt das selbst ge-

nutzte Wohneigentum auch heute noch eine bedeu-

tende Form der Altersvorsorge dar. Um Haushalten

mit kleinem Einkommen und insbesondere jungen

Familien mit Kindern neben dem Aufbau der zusätz-

lichen privaten Altersvorsorge den Weg „in die eige-

nen vier Wände“ zu ermöglichen, sieht das neue Al-

tersvermögensgesetz vor, den geförderten Altersvor-

sorgevertrag unter bestimmten Bedingungen als Eigen-

kapital für die Anschaffung oder den Bau eines Eigen-

heims zu verwenden. Durch die spätere Rückführung

des entnommenen Kapitals in das Altersvorsorgever-

mögen bei gleichzeitiger weiterer Eigenvorsorge kom-

men damit auch die sog. Schwellenhaushalte neben

dem Wohneigentum in den Genuss einer weitgehend

ungeschmälerten zusätzlichen Altersrente. Der Anle-

ger kann aus dem geförderten Altersvorsorgevertrag

das darin gebildete Kapital entnehmen und es un-

mittelbar zur Herstellung oder Anschaffung von selbst

genutztem inländischen Wohneigentum verwenden.

Hierunter fällt allerdings nicht die Entnahme von

Kapital aus dem Altersvorsorgevertrag zum Zwecke

der Umschuldung eines für Wohnbauzwecke aufge-

nommenen Darlehens, da insoweit kein unmittelba-

rer Zusammenhang mit der Anschaffung oder Her-

stellung vorliegt. Eine solche Entnahme löst eine

schädliche Verwendung aus, deren Folgen nachste-

hend noch beschrieben werden.

Der Anleger muss mindestens 10.000 A und darf

höchstens 50.000 A entnehmen. Die genannten

Grenzen beziehen sich auf das nach dem Altersver-

mögensgesetz gebildete Kapital. Nicht dazu gehören

zusätzliche Beiträge und das Kapital, das in einem

umgestellten Altvertrag vor der Umstellung gebildet

worden ist. Der entnommene Betrag ist – unverzinst

– in monatlichen, gleich bleibenden Raten bis zur

Vollendung des 65. Lebensjahrs in einen Altersvor-

sorgevertrag zurückzuzahlen. Mit der Rückzahlung

muss der Anleger spätestens zwei Jahre nach Entnah-

me beginnen. Die Rückzahlungsbeträge lösen keine
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erneute staatliche Förderung aus. Wird das selbst ge-

nutzte Wohneigentum verkauft oder vermietet, soll

der noch nicht zurückgezahlte Betrag innerhalb einer

bestimmten Frist entweder in ein Ersatzobjekt inves-

tiert oder in einer Summe in einen Altersvorsorge-

vertrag eingezahlt werden. Geschieht dies nicht, liegt

insoweit eine schädliche Verwendung vor. Der Zulage-

berechtigte hat in diesem Fall die auf den noch nicht

zurückgezahlten Altersvorsorge-Eigenheimbetrag ent-

fallenden Zulagen sowie den entsprechenden Anteil

der gesondert festgestellten Steuerermäßigung nach

§ 10a EStG zurückzuzahlen. Zudem ist der noch nicht

zurückgezahlte Altersvorsorge-Eigenheimbetrag, so-

weit er die anteiligen Zulagen und Eigenbeiträge über-

steigt, einschließlich einer fünfprozentigen Verzinsung

(Zins und Zinseszins) für den Zeitraum zwischen der

Entnahme und seiner schädlichen Verwendung als

sonstige Einkünfte zu versteuern (§ 22 Nr. 5 Sätze 4

und 5 EStG). 33



Zweckwidrige Verwendung

Eine zweckwidrige bzw. schädliche Verwendung des

angesparten Altersvorsorgevermögens liegt vor, wenn

es an den Zulageberechtigten nicht im Rahmen 

• einer Leibrente (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 AltZertG)

• eines Auszahlungsplans (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 und 5

AltZertG) oder

• zur Verwendung für eine selbst genutzte Wohnung

im Sinne des § 92a EStG (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 c

AltZertG)

sondern beispielsweise in einem Einmalbetrag ausge-

zahlt wird.

Die „schädliche Verwendung“ hat somit den Zweck

sicherzustellen, dass das geförderte Altersvorsorgeka-

pital auch tatsächlich für eine lebenslange Absiche-

rung des Zulageberechtigten verwendet wird. Ziel

der staatlichen Förderung zum Aufbau eines zusätz-

lichen Altersvermögens ist es, dem Begünstigten zu

ermöglichen, sich eine gleichmäßige Versorgung im

Alter zu schaffen. Dazu sehen die Grundsätze der

Förderung vor, dass die Anlageprodukte frühestens

ab dem 60. Lebensjahr oder dem Beginn einer Al-

tersrente bzw. einer Pension eine lebenslange Versor-

gung sicherstellen. Damit gewährleistet ist, dass die

erheblichen staatlichen Mittel von ca. 13 Mrd. A, die

für diese als notwendig erkannte Förderung einge-

setzt werden, auch ihr Ziel erreichen, tritt unter den

Voraussetzungen einer sog. schädlichen Verwendung

eine Rückzahlungspflicht hinsichtlich der erhaltenen

Förderbeträge ein. Der Zulageberechtigte hat dann

die auf das ausgezahlte Altersvorsorgevermögen ent-

fallenden Zulagen sowie den entsprechenden Anteil

der gesondert festgestellten Steuerermäßigung zu-

rückzuzahlen. Außerdem sind die im ausgezahlten

Kapital enthaltenen Erträge und Wertsteigerungen 

zu versteuern (§ 22 Nr. 5 Satz 4 EStG).

Besonderheiten ergeben sich, wenn der Altersvorsor-

gevertrag mit einer Zusatzversicherung verbunden

ist. In diesem Zusammenhang kommen eine Versiche-

rung gegen den Eintritt der verminderten Erwerbs-
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fähigkeit sowie eine Hinterbliebenenabsicherung in

Betracht. Die hierfür eingesetzten Beiträge – die sich

aus den Eigenbeiträgen, den Zulagen und den hier-

auf entfallenden Erträgen und Wertsteigerungen zu-

sammensetzen – bleiben bei der Berechnung des

Rückforderungsbetrags sowie des zu versteuernden

Betrages außer Betracht.

Eine schädliche Verwendung ist grundsätzlich auch

im Falle der Vererbung anzunehmen, denn hier wird

das Kapital nicht an den Zulageberechtigten, sondern

an Dritte ausgezahlt. Die Rechtsfolgen der schädlichen

Verwendung treten jedoch nicht ein, wenn im Falle

des Todes des Zulageberechtigten das angesparte

Altersvorsorgevermögen auf einen auf den Namen

des Ehegatten lautenden Altersvorsorgevertrag einge-

zahlt wird. Voraussetzung für die Inanspruchnahme

ist, dass die Ehegatten im Todeszeitpunkt des Zula-

geberechtigten die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1

EStG erfüllt haben (kein dauerndes Getrenntleben/

beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtig). Die-

se Übertragungsmöglichkeit ist unabhängig davon,

ob der überlebende Ehegatte zum begünstigten Per-

sonenkreis nach § 10a Abs. 1 EStG gehört. Die Rück-

abwicklung der staatlichen Förderung bei Vermö-

genszuflüssen aus Altersvorsorgeverträgen an Dritte

ist aus steuerlicher Sicht systematisch, weil durch die

steuerliche Förderung nicht die Leistungsfähigkeit

der Erben erhöht werden, sondern die Altersvorsorge

desjenigen gestärkt werden soll, der von der Renten-

niveauabsenkung betroffen wird. 

Wird die unbeschränkte Einkommensteuerpflicht

beendet, beispielsweise durch Aufgabe des inländi-

schen Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthaltes,

treten gleichfalls die Rechtsfolgen der schädlichen

Verwendung ein. Mit dem endgültigen Wechsel in

das Ausland endet die Förderung nach dem AVmG.

Bereits gewährte Fördermittel (also Zulage und ggf.

die steuerlichen Vorteile aus dem zusätzlichen Son-

derausgabenabzug) werden zudem zurückgefordert.

Die Rückzahlung kann aber auf Antrag bis zur Aus-

zahlung der Versorgungsleistungen gestundet wer-
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den. D.h. bei Verlegung des Wohnsitzes in das Aus-

land während der Ansparphase muss der Anleger

nicht sofort die gewährte steuerliche Förderung zu-

rückzahlen, wenn er einen entsprechenden Antrag

stellt. Erst mit Beginn der Auszahlungsphase, d.h. ab

Erhalt der Leistungen, sind 15 % des monatlichen

Versorgungsbetrages zur Tilgung des gestundeten

Betrages zurückzuzahlen. Der Anleger erhält 85 %

seiner monatlichen Leistungen ausgezahlt. Verlegt

der Anleger während der Ansparphase seinen Wohn-

sitz wieder nach Deutschland, so bleibt ihm seine

komplette Förderung erhalten. Die Festsetzung des

Rückforderungsbetrages wird aufgehoben. Verlegt

der Anleger während der Auszahlungsphase seinen

Wohnsitz wieder nach Deutschland, so verbleibt ihm

die noch nicht zurückgezahlte Förderung.

Eine Besonderheit besteht im Falle eines vorüberge-

henden Auslandsaufenthalts aufgrund einer sozial-

versicherungsrechtlichen Entsendung oder einer ent-

sprechenden beamtenrechtlichen Zuweisung. Bei

Rückkehr nach Deutschland hat der Beschäftigte die

Möglichkeit, nachträglich die Fördermittel (Zulage)

für den Zeitraum des Auslandsaufenthaltes zu bean-

tragen, wenn er entsprechende Altersvorsorgebeiträ-

ge geleistet hat, so dass beim Aufbau der Altersvor-

sorge keine Lücke entsteht.
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Beispiel: Herr Neumann kündigt während der An-

sparphase seinen Altersvorsorgevertrag. Sein Alters-

vorsorgekapital setzt sich zu diesem Zeitpunkt wie

folgt zusammen:

Von Herrn Neumann geleistete 

Eigenbeiträge 25.000 A

Summe der Zulagen 15.000 A

Erträge 13.000 A

Wertsteigerungen 7.000 A

Altersvorsorgevermögen 60.000 A

Herr Neumann hat zudem in der Ansparphase durch

einen zusätzlichen Sonderausgabenabzug eine geson-

dert festgestellte Steuerermäßigung in Höhe von 

1.000 A erhalten.

Rückzahlungsbetrag nach § 93 Abs. 1 EStG:

Summe der Zulage 15.000 A

Steuerermäßigung durch den 

Sonderausgabenabzug 1.000 A

Rückzahlungsbetrag 16.000 A

Herr Neumann hat die steuerliche Förderung in Höhe

von 16.000 A zurückzuzahlen sowie die Erträge und

Wertsteigerungen – gegebenenfalls zusammen mit sei-

nen anderen Einkünften – in Höhe von 20.000 A zu

versteuern (§ 22 Nr. 5 Satz 4 EStG).

4. Nachgelagerte Besteuerung 
(§ 22 Nr. 5 EStG)

Die umfassende steuerliche Entlastung der Altersvor-

sorgebeiträge in der Ansparphase und damit die Mög-

lichkeit der Bildung eines unversteuerten Altersvor-

sorgevermögens rechtfertigt es, die in der Leistungs-

phase aus solchen Verträgen erbrachten regelmäßi-

gen Zahlungen als sonstige Einkünfte in vollem Um-

fang zu besteuern (nachgelagerte Besteuerung). Dies

gilt unabhängig davon, ob die Leistungen auf Beiträ-

gen, Zulagen oder aufgrund der in der Vertragslauf-

zeit erwirtschafteten Erträgen und etwa vorhande-

nen Wertsteigerungen beruhen. Bei umgewandelten

Altverträgen gelten für die Besteuerung der entspre-

chenden Leistungen Besonderheiten. Während
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Leistungen aus Versicherungsverträgen (einschließ-

lich Direktversicherungen und Pensionskassen), so-

weit sie auf Kapital beruhen, das vor dem Zeitpunkt

der Umwandlung gebildet wurde, weiterhin der

Ertragsanteilsbesteuerung unterliegen, werden Leis-

tungen, die auf ab dem Zeitpunkt der Umwandlung

gefördertem Kapital beruhen, als sonstige Einkünfte

nach der Neuregelung des § 22 Nr. 5 EStG in vollem

Umfang besteuert. Bei allen anderen umgewandel-

ten Altersvorsorgeverträgen (Bank- und Investment-

verträgen) werden die Erträge auch insoweit in den

als sonstige Einkünfte in vollem Umfang zu versteu-

ernden Zahlungen erfasst, als sie auf nicht geförder-

tem Kapital, also z.B. dem umgewandelten Altkapi-

tal, beruhen. Zu den Erträgen im Sinne dieser Re-

gelung gehören damit alle Beträge, die auch ohne

Abschluss eines besonderen Altersvorsorgevertrags

nach den allgemeinen Vorschriften zu versteuern

wären (z.B. § 20, 23 EStG, Vorschriften des Gesetzes

über Kapitalanlagegesellschaften (KAGG) und des

Auslandinvestmentgesetzes).

Renten aus privaten Rentenversicherungsverträgen,

bei denen Rentenzahlungen bereits vor 2002 begon-

nen haben, werden aufgrund einer Übergangsrege-

lung weiterhin als sonstige Einkünfte nur mit dem

Ertragsanteil besteuert. Wird das in einem Alters-

vorsorgevertrag gebildete Kapital schädlich verwen-

det (siehe S. 34), sind insoweit Erträge und etwaige

Wertsteigerungen, die auf dem aus Eigenbeiträgen

und Zulagen gebildeten Kapital beruhen, als sonstige

Einkünfte zu versteuern. Bei einem Lebensversiche-

rungsvertrag liegt eine schädliche Verwendung auch

vor, wenn vor dem Zeitpunkt der schädlichen Ver-

wendung die Laufzeit des Vertrags insgesamt weni-

ger als zwölf Jahre betragen hat oder Ansprüche aus

dem Vertrag entgeltlich erworben wurden. In die-

sem Fall sind die Erträge (rechnungsmäßige und

außerrechnungsmäßige Zinsen) auch insoweit als son-

stige Einkünfte zu versteuern, als sie vor der Um-

wandlung des Lebensversicherungsvertrags in einen

Altersvorsorgevertrag entstanden sind. Die bloße

Umstellung einer Kapitallebensversicherung auf
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einen Altersvorsorgevertrag führt allerdings nicht zu

einer steuerschädlichen Vertragsänderung. 

Das AVmG lässt die Übertragung von Versorgungs-

verpflichtungen und Versorgungsanwartschaften aus

Unterstützungskassen und Pensionszusagen auf Pen-

sionsfonds zu. Die Leistungen aus Pensionsfonds sol-

len jedoch künftig, weil sie in der Ansparphase ge-

fördert werden können, als sonstige Einkünfte der

nachgelagerten Besteuerung unterworfen werden.

Dies hätte für ehemalige Arbeitnehmer, die bereits

bei In-Kraft-Treten der neuen Regelungen Leistungen

aufgrund von Versorgungszusagen oder von Unter-

stützungskassen empfangen, unzumutbare Auswir-

kungen, weil ihnen bei der Besteuerung der Leis-

tungen als sonstige Einkünfte weder der Arbeitneh-

mer-Pauschbetrag noch der Versorgungs-Freibetrag

zur Verfügung stünde. Deshalb wird durch eine

Übergangsregelung für die „Werkpensionäre“ im

Ergebnis die Besteuerung nach geltendem Recht bei-

behalten. Sowohl beim Fortbestand von Pensionskas-

sen als auch bei der Übertragung von Versorgungs-

ansprüchen gegen Pensionskassen auf Pensionsfonds

werden Renten bereits vor dem 1. Januar 2002 ge-

zahlt. Für diese wird durch eine Übergangsregelung

die bisherige, für die Rentenbezieher günstigere Er-

tragsanteilsbesteuerung aufrechterhalten.
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Zulageverfahren3.



Die Ermittlung und Auszahlung erfolgt durch die

zentrale Stelle (Zulagenstelle für Altersvermögen –

ZfA). Die Gewährung eines zusätzlichen Sonderaus-

gabenabzugs nach § 10a EStG und die damit verbun-

dene Günstigerprüfung wird vom zuständigen Fi-

nanzamt durchgeführt. Im Rahmen des Zulagever-

fahrens werden alle Daten über die Anbieter an die

ZfA geschickt. Aufgrund der enormen Datenflüsse

wird auf moderne Kommunikationsmethoden zu-

rückgegriffen, um die Zulagen schnellstmöglich den

Verträgen gutzuschreiben. Um eine reibungslose und

schnelle Bearbeitung sicherzustellen, müssen Besol-

dungsempfänger und Empfänger von Amtsbezügen

ohne Sozialversicherungsnummer vor der erstmali-

gen Stellung des Zulageantrags über ihre Besoldungs-

stelle bzw. die für die Amtsbezüge zuständige Stelle

eine Zulagennummer bei der ZfA beantragen. Die

ZfA teilt die Zulagennummer über die für die Besol-

dung bzw. die Amtsbezüge zuständige Stelle dem Be-

soldungsempfänger bzw. dem Empfänger von Amts-

bezügen mit. Außerdem müssen die Besoldungsemp-

fänger und Empfänger von Amtsbezügen gegenüber

ihrer für die Besoldung bzw. die Amtsbezüge zustän-

digen Stelle einmalig ihr Einverständnis erklären,

dass die für die Zulageermittlung notwendigen

Daten an die ZfA weitergeleitet werden können.

Handelt es sich um einen privaten Altersvorsorge-

vertrag, hat der Anbieter für das von ihm angebote-

ne Produkt eine Zertifizierung zu beantragen. Ver-

sorgungseinrichtungen der betrieblichen Altersver-

sorgung müssen diesen Weg nicht gehen. Erhalten

sie Beiträge im Rahmen der betrieblichen Alters-

versorgung, so gilt das Gesetz zur Verbesserung der

betrieblichen Altersversorgung. Eine gesonderte

Zertifizierung ist in diesen Fällen nicht erforderlich. 41
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Schaubild 1:

Vertragsabschluss und Erbringung der Beiträge

Der Anleger schließt einen Altersvorsorgevertrag ab.

Auf diesen Vertrag zahlt er im Laufe des Beitragsjah-

res seine Eigenbeiträge ein. Gleiches gilt für den Fall,

dass der Anleger die Zulageförderung zugunsten

eines begünstigten Durchführungsweges in der

betrieblichen Altersversorgung beantragt.

Schaubild 2:

Anleger übersendet den Antrag Anbieter und

Finanzamt

Der Anleger erhält von seinem Produktanbieter oder

von seiner betrieblichen Versorgungseinrichtung nach

Ablauf des Beitragsjahres einen Zulageantrag über-

sandt. Diesen Antrag muss er – soweit noch erforder-

lich – um persönliche Angaben ergänzen und an

Finanzamt

Anleger
(Zulageberechtigter)

Übersendung
des Kontoaus-

zugs + Zulagen-
antrag (nach
Abschluss des

Sparjahres)

Übersendung
des ergänzten
Zulageantrags

Einkommen-
steuererklärung

mit entspre-
chenden
Angaben

Einkommen-
steuerbescheid
mit Günstiger-
prüfung und
Überweisung
des zusätzli-
chen Steuer-

vorteils

Anbieter
von Altersvorsorgeprodukten
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den Anbieter zurücksenden. Mehr braucht der An-

leger nicht zu machen, um seine Zulage zu erhalten.

Der Zulageberechtigte fügt seiner Einkommensteuer-

erklärung eine entsprechende Anlage bei. Das Fi-

nanzamt prüft dann automatisch im Rahmen der

Einkommensteuerveranlagung, ob ihm noch ein

über den Zulageanspruch hinausgehender Steuer-

vorteil (Sonderausgabenabzug nach § 10 a EStG) zu-

steht. Ergibt die Günstigerprüfung einen zusätzlichen

Steuervorteil, dann wird dieser bei der Einkommen-

steuerveranlagung des Anlegers entsprechend be-

rücksichtigt. 

Schaubild 3:

Zulagenstelle für Altersvermögen/Anbieter/Finanzamt

Die vom Anleger übermittelten Zulageanträge wer-

den von den Produktanbietern elektronisch erfasst

und an die ZfA übermittelt. Damit nicht ein ständi-

ger Datenfluss zwischen den Produktanbietern und

der ZfA erfolgt, werden die Daten quartalsweise

übermittelt. Die ZfA berechnet die Zulage aufgrund

der vom Produktanbieter übermittelten Daten aus

den Zulageanträgen. Sie veranlasst die Auszahlung

der Zulage an die Produktanbieter, die die Zulagen

den einzelnen Verträgen unverzüglich gutschreiben

müssen. Zudem überprüft die ZfA nachträglich die

Angaben der Anleger im Wege eines automatisierten

Datenabgleichs.
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Zusätzliche steuerliche
Förderung der betrieb-
lichen Altersvorsorge 4.



1. Gleichberechtigter Zugang

Die betriebliche Altersvorsorge hat in Deutschland

eine lange Tradition. Zwischen der gesetzlichen Ren-

tenversicherung und der individuellen Vorsorge ver-

körpert sie die sog. zweite Säule der Altersvorsorge.

Betriebliche und individuelle Vorsorge dienen ein

und demselben Ziel: Sie sollen zusammen mit der

gesetzlichen Altersvorsorge den Lebensstandard im

Alter sichern. Jede der beiden Vorsorgeformen hat

ihre spezifischen Chancen, die abhängig sind von

den  Vorsorgezielen des Einzelnen. Deshalb werden

betriebliche und individuelle Vorsorge gleichrangig

steuerlich gefördert.

2. Vorteile 

Die  Vorteile der betrieblichen Altersvorsorge liegen

in der gruppenmäßigen Durchführung. In der Regel

sind die Bedingungen gegenüber der individuellen

Vorsorge schon allein deshalb günstiger, weil z.B. die

Abschluss- und Verwaltungskosten nicht individuell

anfallen und daher auf eine größere Gruppe verteilt

werden können (Mengenrabatt).

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist die

betriebliche Altersvorsorge noch aus weiteren

Gründen vorteilhaft: 

• Sie müssen sich nicht um die Auswahl eines

Anbieters kümmern.

• Sie ersparen sich Formalitäten. Die übernimmt 

der Arbeitgeber.

• Die Beiträge finanziert – je nach Betriebs- und

Tarifvereinbarung – auch der Arbeitgeber.

Die spezifischen Vorzüge der privaten Altersvorsorge

– der sog. dritten Säule – liegen in ihrer individuel-

len Gestaltbarkeit. Sie kann grundsätzlich besser auf

sich ändernde Erwerbsverläufe und persönliche

Präferenzen abgestellt werden. 
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3. Durchführungswege der betrieb-
lichen Altersvorsorge 

Die arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen der be-

trieblichen Altersvorsorge sind im „Gesetz zur Verbes-

serung der betrieblichen Altersversorgung“ (Betriebs-

rentengesetz) geregelt. Darin sind gemeinsame Vor-

schriften für die Durchführungswege zusammenge-

fasst, die intern als Direktzusage und Unterstützungs-

kasse sowie extern als Direktversicherung und Pen-

sionskasse umgesetzt werden können. Künftig wird

mit den Pensionsfonds eine weitere externe Durch-

führungsmöglichkeit hinzukommen. Die Regelungen

des Betriebsrentengesetzes umfassen als Arbeitneh-

merschutzgesetz im Wesentlichen die Form der Durch-

führung, die Beitrags- und Leistungszusage, die Un-

verfallbarkeit von Anwartschaften, die Einstands-

pflicht des Arbeitgebers für die Zusage, die Übertrag-

barkeit von Anwartschaften und die Anpassung der

Leistungen.

Die traditionellen Durchführungswege lassen sich

folgendermaßen charakterisieren:

• Bei der Direktzusage verpflichtet sich das Unterneh-

men, dem Arbeitnehmer bei Eintritt eines Versor-

gungsfalles (Alter, Invalidität oder Hinterbliebenen-

versorgung) bestimmte Leistungen  zu zahlen. Die

Finanzierung ist Sache des Arbeitgebers, der dazu

regelmäßig Mittel in gewinnmindernde Rückstel-

lungen einstellt.

• Unterstützungskassen sind rechtlich selbstständige

Versorgungseinrichtungen. Träger können ein oder

mehrere Unternehmen sein, die durch Dotierun-

gen die Leistungsfähigkeit der Kasse sicherstellen

müssen. Über die Höhe und die zeitliche Gestaltung

der Einzahlungen kann das Unternehmen selbst

entscheiden. Ein Rechtsanspruch auf Leistung be-

steht gegenüber der Kasse nicht, in der Regel aber

gegenüber dem Unternehmen. Die Unterstützungs-

kasse unterliegt keinen Auflagen für die Anlage

ihrer Mittel.
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• Bei der Direktversicherung schließt das Unterneh-

men als Versicherungsnehmer zu Gunsten der Ar-

beitnehmerin bzw. des Arbeitnehmers einen Lebens-

versicherungsvertrag ab. Lebensversicherungsun-

ternehmen unterliegen der Versicherungsaufsicht

und dürfen ihre Mittel nicht frei anlegen.

• Pensionskassen sind rechtlich selbstständige Alters-

vorsorgeeinrichtungen, deren Träger ein oder meh-

rere Unternehmen sein können. Diese zahlen Bei-

träge an die Pensionskassen, aus denen die späte-

ren Leistungen finanziert werden. Die Pensionskas-

sen gewähren auf ihre Leistungen einen Versor-

gungsanspruch und unterliegen der Versicherungs-

aufsicht und damit den Anlagebeschränkungen

von Versicherungen.

4. Einführung von Pensionsfonds als
fünftem Durchführungsweg der
betrieblichen Altersvorsorge

Die Pensionsfonds werden als zusätzlicher Durchfüh-

rungsweg der betrieblichen Altersvorsorge neu ge-

schaffen. Das Versicherungsaufsichtsgesetz definiert

den Pensionsfonds als eine rechtsfähige

Versorgungseinrichtung,

• die im Wege des Kapitaldeckungsverfahrens

• ausschließlich Altersversorgungsleistungen

• in Form von Leistungszusagen oder

Beitragszusagen mit Mindestleistung

• für einen oder mehrere Arbeitgeber

• zugunsten von Arbeitnehmern erbringt.

Die Arbeitnehmer haben einen eigenen Anspruch

auf Leistung durch den Pensionsfonds. Dieser ist ver-

pflichtet, dem  Arbeitnehmer in jedem Fall eine le-

benslange Altersrente als Altersversorgungsleistung

zu erbringen. Neben Altersrenten können dabei auch

Leistungen in Form der Invaliditäts- oder Hinterblie-

benenversorgung erbracht werden.

Der Pensionsfonds kann in der Rechtsform der

Aktiengesellschaft oder des Pensionsfondsvereins auf

47



Gegenseitigkeit geführt werden. Die Besonderheit des

Pensionsfonds besteht in der Anlagefreiheit für seine

Mittel. Während  Direktversicherungen und Pensions-

kassen strenge  Anlagegrundsätze beachten müssen –

z.B. nur maximal 35 % der Anlagemittel in Aktien an-

zulegen –,  können Pensionsfonds viel stärker als bei-

spielsweise  Versicherungen in renditestarke – oft aber

auch risikoreichere – Anlageformen investieren. Ihre

Anlagepolitik müssen die Pensionsfonds allerdings

jährlich gegenüber dem Bundesaufsichtsamt für das

Versicherungswesen darlegen. Um das Insolvenzrisiko

abzusichern, muss der Pensions-Sicherungs-Verein ein-

geschaltet werden.  

5. Organisationsmodelle für den
Pensionsfonds

Zur Ausgestaltung eines Pensionsfonds bieten sich

grundsätzlich drei Modelle an: Das Unternehmens-

modell, das Branchenmodell und das Wettbewerbs-

modell:

• Unternehmensmodell: Große Arbeitgeber gründen

eigene Pensionsfonds, die speziell auf die Bedürf-

nisse ihrer Mitarbeiter zugeschnitten sind. Wegen

des hohen Gründungsaufwands wird dieser Weg

wohl nur großen Unternehmen  offen stehen.

• Branchenmodell: Tarifpartner, Gewerkschaften oder

Arbeitgeber gründen eigene branchenspezifische

Pensionsfonds. Hierbei kann der Gründungsaufwand

auf mehrere Schultern verteilt werden.

• Wettbewerbsmodell: Kreditinstitute, Versicherungen

und andere Finanzdienstleister gründen eigene

Pensionsfonds. Die Beiträge kommen aus tarifver-

traglich geregelten Branchen-Pensionsplänen, aus

Unternehmenspensionsplänen oder durch eine Be-

triebsvereinbarung über Entgeltumwandlung direkt

aus den Betrieben.
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6. Neue Zusageform: Beitragszusage
mit Mindestleistung 

Der Pensionsfonds ermöglicht im Gegensatz zu den

traditionellen Durchführungsformen  auch beitrags-

bezogene Versorgungszusagen. Die beitragsbezogene

Zusage wurde neu in das Betriebsrentenrecht einge-

führt. Hiernach bemessen sich die  Leistungen zur

Altersversorgung nach den eingezahlten Beiträgen

und den darauf entfallenen Erträgen – letztlich also

dem Erfolg des Pensionsfonds. Allerdings  müssen in

der Auszahlungsphase die  eingezahlten Beiträge zur

Verfügung stehen. Bei der Leistungszusage steht der

Umfang der Altersvorsorge fest, bei der Beitragszu-

sage entscheidet das Geschick des Pensionsfonds über

die Auszahlungshöhe. 

Beitragsbezogene Leistungen können  neben Pensions-

fonds auch die beiden anderen externen Durchfüh-

rungswege – Pensionskasse und Direktversicherung –

zusagen.
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7. Integration der Durchführungswege
in die Förderung

Für die Förderung der betrieblichen Altersvorsorge

durch das Altersvermögensgesetz (Zulagen und Son-

derausgabenabzug) gelten grundsätzlich dieselben

Bedingungen wie für die Förderung der privaten Al-

tersvorsorge. Gefördert werden demnach nur solche

Vorsorgeformen, die ihre Zuführungen aus individu-

ell versteuertem Arbeitsentgelt erhalten, für das auch

Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden.

Für die externen Durchführungswege Pensionskasse

und Direktversicherung stellt dieses Kriterium keine

Hürde dar, wohl aber für Direktzusagen und Unter-

stützungskassen. Bei diesen Formen wurden die Zu-

führungen weder individuell versteuert noch wurden

Sozialabgaben gezahlt. Durch die neu geschaffenen

betrieblichen Pensionsfonds werden aber auch für

Direktzusage und Unterstützungskasse Brücken in

die neue Förderung gebaut. Um diese beiden Durch-

führungswege  in die Förderung einzubeziehen, kön-

nen bestehende Anwartschaften und Leistungsver-

pflichtungen in diesen Durchführungswegen steuer-

und beitragsfrei bis zu einer bestimmten Höhe in den

Pensionsfonds übertragen werden.

8. Sozialversicherungsrechtliche
Rahmenbedingungen 

Auf Arbeitgeber-Zuführungen zu Pensionsfonds und

Pensionskassen sind ab 1. Januar 2002 keine Beiträge

an die gesetzlichen Sozialversicherungen abzufüh-

ren, sofern die Zuführungen weniger als 4 % der Be-

messungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung

ausmachen. Stammen die Zuführungen allerdings aus

Entgeltumwandlung, besteht Beitragsfreiheit für diese

Beträge nur bis Ende 2008.
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9. Anspruch auf Entgeltumwandlung

Arbeitnehmer erhalten mit Beginn des Jahres 2002

einen Anspruch auf betriebliche Altersvorsorge durch

Entgeltumwandlung. Entgeltumwandlung bezeichnet

dabei die Umwandlung von künftigen Entgeltansprü-

chen in eine betriebliche Versorgungsanwartschaft.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten hier-

durch einen direkten Zugang zur betrieblichen Alters-

vorsorge. Tarifvertraglich vereinbarte Entgelte können

allerdings nur durch eine tarifvertragliche Regelung

umgewandelt werden. Gibt es bereits eine Pensions-

kasse oder wird ein Pensionsfonds eingerichtet, kann

der Arbeitgeber den Anspruch auf diese Durchfüh-

rungswege beschränken. Ist dies nicht der Fall, kann

der Arbeitnehmer den Abschluss einer Direktversiche-

rung durch den Arbeitgeber fordern.
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Zertifizierung5.



Verträge zur Altersversorgung werden nur dann nach

§ 10a EStG steuerlich gefördert, wenn sie bestimmte

Bedingungen erfüllen. Zum Nachweis der Förderfä-

higkeit hat der Gesetzgeber daher eine Zertifizierung

vorgesehen. Zertifizierungsstelle ist das Bundesauf-

sichtsamt für das Versicherungswesen. Das Amt prüft,

ob die Altersvorsorgeverträge die gesetzlichen Bedin-

gungen einhalten. Es prüft dagegen nicht, ob ein Al-

tersvorsorgevertrag wirtschaftlich tragfähig, die Zu-

sagen des Anbieters erfüllbar und die Vertragsbedin-

gungen zivilrechtlich wirksam sind. Die Zertifizie-

rung stellt also kein Gütesiegel dar, sondern bestätigt

nur, dass die Voraussetzungen für die steuerliche

Anerkennung gegeben sind.

Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, damit die

Anbieter von Altersvorsorgeverträgen einen Nachweis

der Förderfähigkeit ihrer Produkte erhalten: 

Der Vertrag muss in deutscher Sprache abgefasst

sein. Der Anleger muss sich vertraglich verpflichten,

in der gesamten Ansparphase mindestens einmal

jährlich Beiträge einzuzahlen. Dagegen ist eine jähr-

lich gleich bleibende Höhe der Beitragszahlungen

nicht erforderlich.

Leistungen aus dem Vertrag dürfen nicht vor Vollen-

dung des 60. Lebensjahres oder dem Beginn einer

Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung

oder nach dem Gesetz über die Alterssicherung der

Landwirte oder dem Beginn einer Versorgung nach

beamten- und soldatenversorgungsechtlichen Rege-

lungen wegen Erreichens der Altersgrenze erbracht

werden. Renten wegen verminderter Erwerbsfähig-

keit können gezahlt werden, sobald eine gesetzliche

Erwerbsminderungsrente bezogen wird. Eine vorzei-

tige Auszahlung ist nur möglich, wenn ein Kündi-

gungsrecht des Anlegers vorgesehen wurde. Die Kün-

digung würde jedoch dazu führen, dass die staatliche

Förderung zurückgezahlt werden muss. Ein vertragli-

ches Kündigungsrecht des Anbieters ist nicht zulässig.
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Zum Kreis der zulässigen Anbieter gehören in- und

ausländische Unternehmen, die einer besonderen

staatlichen Aufsicht unterliegen. Im Wesentlichen

handelt es sich um Lebensversicherungsunterneh-

men, Kreditinstitute, Kapitalanlagegesellschaften und

Finanzdienstleister. Finanzdienstleister und Kreditin-

stitute, die keine Erlaubnis zum Betrieb des Einlagen-

geschäfts haben, müssen die ihnen anvertrauten Bei-

träge entweder bei einem Kreditinstitut mit Vollbank-

lizenz oder in einen so genannten „thesaurierenden

Investmentfonds“ im Namen des Kunden anlegen. Zer-

tifizierungsfähige Vorsorgeverträge können private

Rentenversicherungsverträge oder Bankensparpläne

sowie Fondssparpläne sein. Bei Investmentfonds kom-

men aber nur solche Fonds in Frage, bei denen die

Ausschüttungen unverzüglich wieder angelegt werden.

Außerdem darf der Anbieter seinem Vertrag nur sol-

che Investmentfonds zugrunde legen, die keine ris-

kanten Derivategeschäfte betreiben.

Die Altersvorsorgeverträge müssen Leistungen zur

Altersversorgung vorsehen, entweder in Form einer

Rentenzahlung oder als Auszahlungsplan mit festen

Raten oder mit festen und variablen Teilraten. Außer-

dem können Zusatzversicherungen für den Fall der

Erwerbsminderung und zur Hinterbliebenenversor-

gung vorgesehen werden.
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Der Anbieter muss die Zusage geben, dass zu Beginn

der Auszahlungsphase zumindest die eingezahlten Bei-

träge und die auf den Vertrag gutgeschriebenen staat-

lichen Zulagen zur Verfügung stehen. Da die Zusage

für alle eingezahlten Beiträge erfolgen muss, sind Ab-

züge irgendwelcher Art – z.B. für Abschluss-, Vertriebs-

oder Verwaltungskosten – nicht zulässig.

Im Falle eines Auszahlungsplans muss ein Teil des zu

Beginn der Auszahlungsphase zur Verfügung stehen-

den Kapitals in eine Rentenversicherung eingebracht

werden, die dem Anleger ab Vollendung des 85. Le-

bensjahres eine gleich bleibende oder steigende le-

benslange Leibrente gewährt. Die erste monatliche

Rate dieser Leibrente muss mindestens so hoch sein

wie die letzte monatliche Auszahlung aus dem Aus-

zahlungsplan. Variable Teilrenten bleiben dabei un-

berücksichtigt.

Der Anbieter muss den Anleger über die Abschluss-,

Vertriebs- und Verwaltungskosten, die er von den Bei-

trägen abzieht, informieren. Im Altersvorsorgevertrag

muss darüber hinaus vereinbart werden, dass die Ab-

schluss- und Vertriebskosten über einen Zeitraum von

mindestens zehn Jahren gleichmäßig verteilt werden

oder als Prozentsatz von den Beiträgen abgezogen

werden.



Der Anbieter muss dem Anleger ferner das Recht

einräumen, während der Ansparphase den Vertrag

ruhen zu lassen oder mit einer Frist von drei Mona-

ten zum Ende eines Kalendervierteljahres kündigen

zu können und das angesparte Kapital auf einen an-

deren Altersvorsorgevertrag desselben oder eines an-

deren Anbieters übertragen zu lassen.

Altersvorsorgeverträge können auch zur Förderung

selbst genutzten Wohneigentums eingesetzt werden.

Das mit der staatlichen Förderung gebildete Kapital

kann zum Teil als Darlehen entnommen werden, um

selbst genutzten Wohnraum zu schaffen. Die Entnah-

me muss aber vorher bei der Zulagenstelle beantragt

werden. Das entnommene Darlehen ist nicht zu ver-

zinsen und muss in monatlich gleich bleibenden Ra-

ten bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres des Be-

rechtigten zurückgezahlt werden.

Die Abtretung oder Übertragung von Forderungen

oder Eigentumsrechten an Dritte muss vertraglich

ausgeschlossen werden. Der Vertrag kann also nicht

beliehen werden.

Der Anbieter ist schließlich verpflichtet, dem Anleger

einmal im Jahr schriftlich über die Verwendung der

eingezahlten Beiträge, das bisher gebildete Kapital,

die einbehaltenen Abschluss- und Vertriebskosten,

die Kosten für die Verwaltung des Kapitals und die

erwirtschafteten Erträge zu berichten. Der Anbieter

muss auch darüber informieren, ob und wie er ethi-

sche, soziale und ökologische Belange bei der Ver-

wendung der eingezahlten Beiträge berücksichtigt. 
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